
Synopse aller Änderungen des Atomgesetz am 01.01.2010

Diese Gegenüberstellung vergleicht die jeweils alte Fassung (linke Spalte) mit der neuen Fassung
(rechte Spalte) aller am 1. Januar 2010 durch Artikel 1 des 10. AtGÄndG geänderten Einzelnor-
men. Synopsen für andere Änderungstermine finden Sie in der Änderungshistorie des AtG.

Hervorhebungen: alter Text , neuer Text

Änderung verpasst? AtG abonnieren!

a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2010 geltenden Fassung

n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2010 geltenden Fassung

durch Artikel 1 G. v. 17.03.2009 BGBl. I S. 556

Gliederung

(Anzeige unveränderter Textabschnitte u. U. gekürzt - Doppelklick für Vollansicht)

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften
    § 1 Zweckbestimmung des Gesetzes
    § 2 Begriffsbestimmungen
    § 2a Umweltverträglichkeitsprüfung
    § 2b Elektronische Kommunikation

(Text alte Fassung)

    § 12b Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen
zum Schutz gegen Entwendung oder erhebliche
Freisetzung radioaktiver Stoffe

(Text neue Fassung)

    § 12b Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen
zum Schutz gegen Entwendung oder Freisetzung
radioaktiver Stoffe

    § 12c Strahlenschutzregister
    § 12d Register über hochradioaktive Strahlenquellen
    § 13 Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen
    § 14 Haftpflichtversicherung und sonstige Deckungsvorsorge
    § 15 Rangfolge der Befriedigung aus der Deckungsvorsorge
    § 16 (weggefallen)
    § 17 Inhaltliche Beschränkungen, Auflagen, Widerruf, Bezeichnung als Inhaber einer Kernanlage

    § 57b Betrieb und Stilllegung der Schachtanlage Asse
II

    § 58 Übergangsvorschriften
    § 58a Übergangsvorschrift für die Umweltverträglichkeitsprüfung
    § 59 (Inkrafttreten)
    Anlage 1 Begriffsbestimmungen nach § 2 Abs. 4
    Anlage 2 Haftungs- und Deckungsfreigrenzen
    Anlage 3 Elektrizitätsmengen nach § 7 Abs. 1a
    Anlage 4 Sicherheitsüberprüfung nach § 19a Abs. 1

§ 12b Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen
zum Schutz gegen Entwendung oder erhebliche

Freisetzung radioaktiver Stoffe

§ 12b Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen
zum Schutz gegen Entwendung oder Freisetzung

radioaktiver Stoffe

(1) Zum Schutz gegen unbefugte Handlungen, die zu
einer Entwendung oder einer erheblichen Freisetzung
radioaktiver Stoffe führen können, führen die nach den
§§ 23 und 24 zuständigen Genehmigungs- und

(1) Zum Schutz gegen unbefugte Handlungen, die zu
einer Entwendung oder Freisetzung radioaktiver Stoffe
führen können, führen die nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 bis 5
und § 24 zuständigen Genehmigungs- und
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Aufsichtsbehörden eine Überprüfung der hierzu
erforderlichen Zuverlässigkeit der Personen, die beim
Umgang mit oder bei der Beförderung von radioaktiven
Stoffen sowie bei der Errichtung und dem Betrieb von
Anlagen im Sinne der §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 sowie von
Anlagen des Bundes nach § 9a Abs. 3 tätig sind, mit
deren schriftlichem Einverständnis durch. Die Erteilung
des Einverständnisses in elektronischer Form ist
ausgeschlossen. Es wird entweder eine umfassende
Zuverlässigkeitsüberprüfung (Kategorie 1), eine
erweiterte Zuverlässigkeitsüberprüfung (Kategorie 2)
oder eine einfache Zuverlässigkeitsüberprüfung
(Kategorie 3) durchgeführt.

(2) Bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung treffen die
zuständigen Behörden folgende Maßnahmen, die
hinsichtlich der Überprüfungskategorien und unter
Berücksichtigung der Verantwortung des Betroffenen, der
Zugangsberechtigung zu den Sicherungsbereichen, der
Art der kerntechnischen Einrichtung, insbesondere von
Art und Menge der radioaktiven Stoffe sowie bei der
Beförderung radioaktiver Stoffe zusätzlich unter
Berücksichtigung von Verpackung und Transportmittel
verhältnismäßig abzustufen sind:

1. Prüfung der Identität des Betroffenen,

2. Anfragen beim Bundes- und Landeskriminalamt, den
sonstigen Polizeibehörden des Bundes und der Länder
sowie den Nachrichtendiensten des Bundes und der
Länder nach vorhandenen, für die Beurteilung der
Zuverlässigkeit bedeutsamen Erkenntnissen,

3. Anfrage bei dem Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik zur
Feststellung der hauptamtlichen oder inoffiziellen
Tätigkeit des Betroffenen für den Staatssicherheitsdienst
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik,
wenn der Betroffene vor dem 1. Januar 1970 geboren
wurde und Anhaltspunkte für eine solche Tätigkeit
vorliegen,

4. a) Einholung einer unbeschränkten Auskunft aus dem
Bundeszentralregister oder

b) Einholung eines Führungszeugnisses für Behörden
nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes.

(3) Bei tatsächlichen Anhaltspunkten für Zweifel an der
Zuverlässigkeit des Betroffenen kann die zuständige
Behörde eine oder mehrere Anfragen der nächsthöheren
Überprüfungskategorie durchführen sowie zusätzlich

1. bei Strafverfolgungsbehörden anfragen,

2. staatsanwaltliche Ermittlungs- oder Strafakten
beiziehen,

3. bei der Überprüfung im Rahmen von Genehmigungen
zur Beförderung radioaktiver Stoffe Auszüge aus dem
Verkehrszentralregister einholen.

(4) Die zuständige Behörde gibt dem Betroffenen
Gelegenheit, sich zu äußern, wenn auf Grund der
eingeholten Auskünfte Zweifel an der Zuverlässigkeit

Aufsichtsbehörden eine Überprüfung der Zuverlässigkeit
folgender Personen durch:

1. Antragsteller oder Genehmigungsinhaber und sonstige
als Verantwortliche benannte Personen in
Genehmigungs-, Planfeststellungs- und
Aufsichtsverfahren, die sich auf Anlagen oder Tätigkeiten
nach den §§ 4, 6, 7, 9, 9a Abs. 3 oder § 11 Abs. 1 Nr. 2
beziehen,

2. Personen, die bei der Errichtung oder dem Betrieb von
Anlagen im Sinne der §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 oder von
Anlagen des Bundes nach § 9a Abs. 3 tätig sind,

3. Personen, die beim Umgang mit radioaktiven Stoffen
oder bei der Beförderung von radioaktiven Stoffen tätig
sind, sowie

4. Sachverständige (§ 20).

Bedienstete der nach Satz 1 zuständigen
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden und Bedienstete
anderer Behörden mit gesetzlichem Zutrittsrecht zu
kerntechnischen Anlagen sind von der Überprüfung der
Zuverlässigkeit ausgenommen.

(2) Die Überprüfung der Zuverlässigkeit erfolgt mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung der zu überprüfenden
Person (Betroffener).

(3) Zur Überprüfung darf die zuständige Behörde

1. die Identität des Betroffenen prüfen,

2. bei den Polizeivollzugs- und
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder
sowie, soweit im Einzelfall erforderlich, dem Militärischen
Abschirmdienst, dem Bundesnachrichtendienst und dem
Zollkriminalamt nach vorhandenen, für die Beurteilung
der Zuverlässigkeit bedeutsamen Erkenntnissen
anfragen,

3. bei dem Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik zur Feststellung einer
hauptamtlichen oder inoffiziellen Tätigkeit des
Betroffenen für den Staatssicherheitsdienst der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
anfragen, wenn der Betroffene vor dem 1. Januar 1970
geboren wurde und Anhaltspunkte für eine solche
Tätigkeit vorliegen,

4. eine unbeschränkte Auskunft aus dem
Bundeszentralregister oder ein Führungszeugnis für
Behörden nach § 30 Abs. 5 des
Bundeszentralregistergesetzes einholen,

5. soweit im Einzelfall bei einem ausländischen
Betroffenen erforderlich, um eine Übermittlung von Daten
aus dem Ausländerzentralregister ersuchen und ein
Ersuchen an die zuständige Ausländerbehörde nach
vorhandenen, für die Beurteilung der Zuverlässigkeit
bedeutsamen Erkenntnissen stellen.

Maßnahmen nach Satz 1 sind unter Berücksichtigung der
Art der kerntechnischen Anlage, insbesondere der Art
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bestehen.

(5) Die im Rahmen dieser Überprüfung erhobenen Daten
dürfen von den nach den §§ 23 und 24 zuständigen
Behörden nur im erforderlichen Umfang gespeichert, nur
für die Zwecke der Überprüfung der Zuverlässigkeit nach
dieser Vorschrift genutzt und nicht an andere Stellen
übermittelt werden. Die zuständige Behörde unterrichtet
den Antragsteller über das Ergebnis der
Zuverlässigkeitsüberprüfung; die dem Ergebnis zugrunde
liegenden Erkenntnisse dürfen ihm nicht mitgeteilt
werden. Im Falle der Nichtfeststellung der Zuverlässigkeit
teilt die zuständige Behörde dies dem Betroffenen
schriftlich unter Angabe von Gründen mit.

(6) Die Einzelheiten der Überprüfung, die nähere
Zuordnung zu den Überprüfungskategorien nach
Maßgabe des Absatzes 2, die Bestimmung der Frist, in
der Überprüfungen zu wiederholen sind, die Einzelheiten
der Erhebung sowie die Löschungsfristen werden in einer
Rechtsverordnung geregelt.

und Menge der darin vorhandenen radioaktiven Stoffe,
der Art der Tätigkeit, des Umfangs der
Zutrittsberechtigung und der Verantwortung des
Betroffenen sowie bei der Beförderung radioaktiver Stoffe
zusätzlich unter Berücksichtigung von Verpackung und
Transportmittel verhältnismäßig abzustufen.

(4) Bei tatsächlichen Anhaltspunkten für Zweifel an der
Zuverlässigkeit des Betroffenen ist die zuständige
Behörde befugt, zusätzlich

1. die Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte
einschließlich der für Steuerstrafverfahren zuständigen
Finanzbehörden um die Erteilung von Auskunft und,
sofern die Zweifel fortbestehen, um Akteneinsicht zu
ersuchen,

2. bei den Behörden anzufragen, die für die Ausführung
des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen, des
Gefahrgutbeförderungsgesetzes, des Waffengesetzes,
des Beschussgesetzes, des Sprengstoffgesetzes oder
einer auf Grund dieser Gesetze erlassenen
Rechtsverordnung zuständig sind, und, sofern die Zweifel
fortbestehen, in die über den Betroffenen bei der
zuständigen Behörde geführten Akten einzusehen,

3. in Verfahren zur Genehmigung der Beförderung von
radioaktiven Stoffen eine Auskunft aus dem
Verkehrszentralregister einzuholen.

(5) Die zuständige Behörde gibt dem Betroffenen
Gelegenheit, sich zu äußern, wenn auf Grund der
eingeholten Auskünfte Zweifel an seiner Zuverlässigkeit
bestehen.

(6) Die zuständige Behörde darf die zur Überprüfung
erhobenen personenbezogenen Daten nur verarbeiten
und nutzen, soweit dies für die Zwecke der Überprüfung
erforderlich ist.

(7) Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der
Länder, der Militärische Abschirmdienst, der
Bundesnachrichtendienst, das Bundeskriminalamt, das
Zollkriminalamt und die zuständige Ausländerbehörde
teilen der zuständigen Behörde unverzüglich
Informationen mit, die ihnen nach Beantwortung einer
Anfrage nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 5 bekannt
geworden sind und die für die Beurteilung der
Zuverlässigkeit bedeutsam sind (Nachbericht). Zu
diesem Zweck dürfen sie über die Beantwortung der
Anfrage hinaus die Personalien des Betroffenen
(Geschlecht; Familienname, Geburtsname, sämtliche
Vornamen und alle früher geführten Namen; Tag und Ort
der Geburt; Geburtsstaat; Wohnort; Staatsangehörigkeit,
auch frühere und doppelte Staatsangehörigkeiten) sowie
die Aktenfundstelle speichern. Die
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder
dürfen die in Satz 2 genannten Daten und ihre
Aktenfundstelle zusätzlich auch in den gemeinsamen
Dateien nach § 6 des Bundesverfassungsschutzgesetzes
speichern.

(8) Die zuständige Behörde löscht die zum Zweck der
Überprüfung der Zuverlässigkeit gespeicherten
personenbezogenen Daten spätestens fünf Jahre und
sechs Monate nach Erlass der Entscheidung. Eine
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ablehnende Entscheidung sowie den Widerruf oder die
Rücknahme einer Entscheidung teilt die zuständige
Behörde den zum Nachbericht verpflichteten Behörden
mit; diese löschen die Anfrage nach Absatz 3 Satz 1 Nr.
2 oder Nr. 5, die Beantwortung der Anfrage und die
sonstigen nach Absatz 7 Satz 2 gespeicherten
personenbezogenen Daten unverzüglich nach
Kenntniserlangung. In den übrigen Fällen löschen die
zum Nachbericht verpflichteten Behörden die in Satz 2
genannten personenbezogenen Daten spätestens fünf
Jahre und sechs Monate nach Beantwortung der
Anfrage.

(9) Die Einzelheiten der Überprüfung, die Zulässigkeit
von Maßnahmen und die Festlegung von
Überprüfungskategorien nach Maßgabe des Absatzes 3,
die maßgeblichen Kriterien zur Beurteilung der
Zuverlässigkeit, die Bestimmung der Frist, in der
Überprüfungen zu wiederholen sind, und weitere
Ausnahmen von der Überprüfung werden in einer
Rechtsverordnung geregelt.

§ 58 Übergangsvorschriften

(1) § 4 Abs. 2 Nr. 7, § 9a Abs. 2 Satz 3 bis 5 und § 19a
gelten nicht für Anlagen, die am 27. April 2002 nicht mehr
betrieben werden. § 9a Abs. 2 Satz 3 gilt nicht für
Anlagen, die am 27. April 2002 über ausreichende
Zwischenlagermöglichkeiten am Standort, die nach § 6
oder § 7 genehmigt sind, verfügen.

(2) § 5 Abs. 2 und 3 gilt nicht für Kernbrennstoffe, die am
27. April 2002 bereits staatlich verwahrt werden, deren
Ablieferung von als gemeinnützig anerkannten
Forschungseinrichtungen gegenüber der zuständigen
Behörde vor dem 1. Mai 2001 schriftlich angekündigt
oder deren Übernahme vor dem 1. Mai 2001 vertraglich
vereinbart worden ist. Auf Kernbrennstoffe aus als
gemeinnützig anerkannten Forschungseinrichtungen
findet § 5 Abs. 2 und 3 ab dem 1. Januar 2003
Anwendung.

(1) 1 § 4 Abs. 2 Nr. 7, § 9a Abs. 2 Satz 3 bis 5 und § 19a
gelten nicht für Anlagen, die am 27. April 2002 nicht mehr
betrieben werden. 2 § 9a Abs. 2 Satz 3 gilt nicht für
Anlagen, die am 27. April 2002 über ausreichende
Zwischenlagermöglichkeiten am Standort, die nach § 6
oder § 7 genehmigt sind, verfügen.

(2) 1 § 5 Abs. 2 und 3 gilt nicht für Kernbrennstoffe, die
am 27. April 2002 bereits staatlich verwahrt werden,
deren Ablieferung von als gemeinnützig anerkannten
Forschungseinrichtungen gegenüber der zuständigen
Behörde vor dem 1. Mai 2001 schriftlich angekündigt
oder deren Übernahme vor dem 1. Mai 2001 vertraglich
vereinbart worden ist. 2 Auf Kernbrennstoffe aus als
gemeinnützig anerkannten Forschungseinrichtungen
findet § 5 Abs. 2 und 3 ab dem 1. Januar 2003
Anwendung.

(3) § 7c und § 23 Abs. 1 Nr. 4a in der bis zum 26. April 2002 geltenden Fassung sind auf die zu diesem Zeitpunkt
anhängigen Verwaltungsverfahren weiter anzuwenden.

(4) § 21 Abs. 1a ist auch auf die am 11. Mai 2000 anhängigen Verwaltungsverfahren anzuwenden, soweit zu diesem
Zeitpunkt die Kosten nicht bereits festgesetzt sind.

(5) § 12b in der bis zum 31. Dezember 2009 geltenden
Fassung ist auf die zu diesem Zeitpunkt anhängigen
Verwaltungsverfahren weiter anzuwenden.

Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/6234/v160358-2010-01-01.htm   
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